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Niedersächsischer  
Leichtathletik – Verband e.V.  
 
Kreis-Leichtathletik-Verband Hildesheim e.V. 
 
KLV Hildesheim e.V. – Wolfgang Rost – Pappelstr. 10 - 31061 Alfeld 

 
 
 
 

Kreis-Leichtathletik-Verband 
Hildesheim e.V. 
 
 
Mitglied im 
Niedersächsischen          
Leichtathletik-Verband e.V. 
und im  
NLV-Bezirk Hannover e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfeld-Wispenstein,  
den 30.09.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstandsvorsitzender 
 

Wolfgang Rost  
Pappelstr. 10 
31061 Alfeld / Wispenstein 
Tel. 05181 / 2900  
E-Mail: woro.la@t-online.de 

 
 

 

An den Vorstand, 

die Mitgliedsvereine und 

Gäste des  

KLV Hildesheim 

 
 
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
 
der Vorstand des KLV Hildesheim e.V. lädt die Delegierten der Mitgliedsvereine, die 
Vorstandsmitglieder des KLV Hildesheim und Gäste zu seinem 
 

                               KREISTAG 2025 
am Donnerstag, den 20. November 2025 um 19:00 Uhr nach Bad Salzdetfurth in das  
Sportfunktionshaus am Waldstadion, Raabestr. 8, herzlich ein. 
 

                              TAGESORDNUNG 
1.    Begrüßung, Formalien 
2.    Rückblick 2025 und Ehrungen 
3.    Feststellung der Anwesenheit und der Stimmberechtigung 
4.    Bericht des Vorsitzenden 
5.    Bericht der Kassenwartin 
6.    Bericht der Kassenprüfer 
7.    Aussprache über die Berichte 
8.    Anträge  
9.    Entlastung des Vorstandes 
10.  Wahl eines Wahlleiters 
11.  Wahl des Vorstandes des KLV Hildesheim e.V. 
12.  Wahl der Kassenprüfer (einschl. Stellvertreter) 
13.  Vorbereitung auf die Saison 2026 
14.  Verschiedenes 
 

Anträge sind gemäß § 7 (5) bis zum 10.11.2025 bei einem Mitglied des Vorstandes  
schriftlich oder elektronisch mit Begründung einzureichen. 
Gemäß § 7 (4) der KLV-Satzung hat jeder Mitgliedsverein bis 15 Startpassinhabern  
eine Stimme, für jede weitere angefangene 10 eine weitere Stimme. 
Wir bitten um rege Beteiligung, Gäste sind herzlich willkommen ! 
 

Mit freundlichem Gruß 

gez. W. Rost  (Vorstandsvorsitzender) 

 
Anlagen: auf Seite 2 - Stimmenverteilung 
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KLV Hildesheim e.V. 
Anlage zur Einladung zum Kreistag am 20.11.2025 
 
Grundlage für die Anzahl der Delegierten ist die Anzahl der Startpässe zum Ende der 
vorangegangenen Wechselfrist (01.12.2024). Jeder Delegierte hat eine Stimme.  
Eine Stimmübertragung ist möglich. Jeder Delegierte kann jedoch höchstens  
für 2 Stimmen das Stimmrecht ausüben. 
Anzahl der Delegierten gem. § 7 (4) der KLV Satzung 
 

Verein Startpässe (Stand: 03.01.2025) Stimmen 

LAV Alfeld 10 1 

SV Alfeld 20 2 

TVE Algermissen 27 3 

SV Eintracht Bad Salzdetfurth 18 2 

MTV Eintracht Borsum 19 2 

TSV Brunkensen 7 1 

Delligser SC 25 2 

STC Eime 1 1 

TG Freden 2 1 

TSV Gronau 18 2 

TuS Hasede 10 1 

SV Heinum 1 1 

DJK BW Hildesheim  13 1 

MTV 48 Hildesheim  18 2 

Eintracht Hildesheim  120 12 

VfV Hildesheim  7 1 

TriAs Hildesheim 5 1 

TV Deutsche Eiche Hotteln 1 1 

TSV Neuhof 1 1 

VSV Rössing  22 2 

FSV Sarstedt  24 2 

TKJ Sarstedt  55 5 

TSV Sibbesse 2 1 

TSV Warzen 23 2 

weitere Vereine jeweils 0 je 1 
 
HINWEIS: Als Startpass gelten nur vom NLV ausgestellte Startberechtigungen, die  
Nummern zwischen 1 und 50000 tragen. 
Die bei ladv.de verwendeten Nummern im 6-stelligen Bereich sind keine Startpässe  
und werden hier nicht berücksichtigt. 
 

 


